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w" 9. Bern, Samstag, den 22. April 48à
Die Militärzeitung erscheint alle vierzehn Tage, einen halben Bogen stark, und kostet jährlich su Baßcn, portofrei durch den Kanton Bern zo Bz, Die Abonnenten de>

Verfassungêfrcundcs jedoch erhalten die Militärzeitung, als Beilage zu diesem, gratis. Man abonnirt in Bern bei dem Verleger Chr. Fischer oder bei dem nächsten Postamtc.

Ueber den Unterricht der Jäger.

Das Journal ck'Vverckon enthält in Nr. 20 und 21

folgenden beachtenswerthen Aufsatz, den wir auch zur
Kenntniß unserer Leser bringen wollen.

Die Jäger-Kompagnien bilden die leichte Infanterie
der Schweiz, und da jedem Bataillon zwei solche

Kompagnien zugetheilt sind, und Baselstadt ein Bataillon von
vier liefert, so hat die Schweiz ungefähr 280—300 Jäger-
Kompagnien. Schon aus dieser Angabe erzeigt sich die

Wichtigkeit einer guten Instruktion für dieselben-

Der große Fehler dieser Instruktion (nicht bloß im
Kanton Waadt, sondern wohl in der ganzen Schweiz,
wenige Ausnahmen abgerechnet) ist, daß man sie nur
auf einen Theil des Dienstes der Jäger beschränkt und

allzusehr die sklavische Ausführung einzelner reglementarischer

Bestimmungen im Auge hat. Auch hier macht sich

der große Fehler unseres Militärunterrichtes überhaupt
fühlbar, daß er allzusehr im Sinne bloßer Parademanöver
— der Manöver auf dem Erercirplatze — geleitet wird.

Der Dienst der Jäger im Feldes ist ein doppelter.

Eiucs Theils besteht er in dem Felddienste im eigentlichen

Sinne des Worts und in den verschiedenen

Operationen, welche die leichten Truppen isolirt, jedenfalls
M einer mehr oder weniger von den übrigen Korps
unabhängigen Weise auszuführen haben, wie der Dienst der

Vorposten, Plänkler, Arrieregarden, die Ausführung von

Seitenbcwegungcn, Scheinangriffen u. s. w. Auderntheils
schließt er die Operationen in sich, bei welchen eine oder

mehrere Jäger-Kompagnien mit einem Truppenkorps,
einem Bataillon oder einer Brigade vereinigt, demselben

gänzlich untergeordnet sind und alle seine Bewegungen

mitzumachen haben. Dieser Dienst ist der weit weniger

wichtige; auch kommt er am seltensten zur Anwendung.
Der Anhang der Bataillonsschule, welcher die Jäger
betrifft und auf den wir zurückzukommen Gelegenheit haben

werden, sagt ausdrücklich: «Obgleich eine Jäger-Kom-

pagnie des Bataillons ordentlicher Weise immer nach

dem Unterricht des Reglements für die leichte Infanterie
verwendet werden soll — ; so werden dennoch folgende

Anleitungen aufgenommen für den seltenern Fall, wenn

auch diese Jäger-Kompagnie dem Bataillon in den
Linienbewegungen folgen müßte." Es hat jedoch den Anschein,
als wolle man die Jäger ausschließlich für diese seltenen
Fälle bilden; denn über diese Punkte verschwendet man
fast den Unterricht. — Bei den leichten Truppen hat
man vorzüglich Vieles der Einsicht des Offiziers zu
überlassen, man muß ihn nöthigen, zu überlegen, schnell und
sicher aus den Umständen Nutzen zu ziehen. Welche
Aufgabe hat nun der Offizier bei der zweiten Gattung des
Jägcrdienstes zu lösen? «Er hat sich so schnell als möglich

auf den von seinem Chef ihm bezeichneten Punkt zu
begeben, mit der ausdrücklichen Bestimmung, die Manöver
des Bataillons nicht zu verzögern.» Zu diesem Zwecke

muß der Offizier die Bataillonsschule gut kennen, um zu

beurtheilen, welches die neue Stellung des Bataillons
sein werde, ebenso das Terrain, welches er zu durchlaufen
hat, um zu dem ihm vorgezeichneten Punkte zu gelangen;
zudem muß er noch den Mechanismus der Jägermanöver
kennen. Dann muß ihm eine Minute Ueberlegung
genügen. Ob er sein Manöver auf dem rechten oder linken
Flügel ausführe, abtheilungsweise oder nicht, darauf
kommt wenig an! Nur wird die Art, wie er operirt,
die Stärke seiner militärischen Einsicht beurkunden. Mit
einem Wort, jeder Offizier, der in einem ähnlichen Falle
sich nicht gehörig aus der Sache zu ziehen weiß, hat
nicht die nöthigen Eigenschaften, um Offizier zu sein.

Das Reglement für die eidg. leichte Infanterie hatte
diesen Gesichtspunkt vollkommen richtig ausgefaßt; abgesehen

von einer gewissen Unbestimmtheit über das,, was
reglementarische Vorschriften oder bloß Lehren und

Anleitungen sind, wird man leicht bemerken, daß es die zwei
ersten Abschnitte unter die erste Kategorie, diejenige der

eigentlichen reglementarischen Vorschriften, stellt. Sie sind
in gewisser Beziehung für die Jäger das Seitenstück der

Soldaten - und Plotonsschule. Der Rest ist eine Anleitung

— eine Instruktion — wobei Alles den Umständen
und dem Gutdünken des Chefs anheimgestellt ist. Man
liest am Ende des Art. 83: „Die freie Verfügung über
die Jäger-Kompagnien bleibt übrigens dem kommandircn-
den Offizier ganz unbenommen, wenn er finden würde,
einen zweckmäßigern Gebrauch von derselben machen zu

können, als diese Anleitung ihm an die Hand gibt." —






